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<Knberlual «- Verlautbarungen.
Z. »gio. (3) acl Nr . H,653.

Nr . 205. S t . G. V . E.
K u n d m a c h u n g

der V e r k a u f s - V e r s t e i g e r u n g v o n
m e h r e r e n im R e n t bez i rke I ' i n ^ u -
ende gelegenen Eamer a l f o n d s - R ea«
l , t a t e n . — I n Folge des hohen Hofkam-
iner, Präsidial-Decretes vom , ^ August l. I - ,
3- 4999 ^ ^ ^ wird am 3u. December d. I .
bei dem k. k. Rentamte ?inZuoute, Istrianer
Kreises, wahrend den gewöhnlichen Amtsstun-
den im Wege der öffentlichen Versteigerung
«z« Verkaufe nochbenannter, dem Camera!«

Realitäten geschritten werden, als: i . Des Hau-
ses Nr .36 zu poglie, , „ der Gemeinde Kox20,
lm Flächeninhalte von beiläufig n ^Kla f ter
und 3^2 ^Schuhe, geschcltzt auf ^5ft. 26 l r .
—. «. Eines Gartens genannt „ k l o i " zu kuß-
l i e , ,m Flächeninhalte von beiläufig 11 lUl
Klafter, geschäht auf 1 fl. 6kr. - 5 Eines
Ackerglundes genannt „ l ^ I^ lü" >n der (^oini-i,-
<!« ?(^!it?) bepftanzt mit 10 Weinrebenstöcken,
lm Flächeninhalte von beiläufig ,32 l l lK laf ,
ter, geschäht auf 16 fi. — ä- Eines Acker«
grundcs in der OnuaäH?oß l i s , im Flächen«
uchalte von beiläufig 267 ^ K l a f t t r , geschätzt
auf l3s i . 21 kr. — 5. Eincö Aclergrundes m
der cainra^il, ?^ l i c . , im Flächeninhalte von
beiläufig 108 lüKlafter, geschätzt auf 6ss. i L
kr. — 6. DeS Ackcrg'undes de'sclben (^on-
U-liäa) genannt.,P«lN cic.jlli" im Flacheninhal.
te von beiläufig »66 «^Klafter, sammt den
darauf stehenden b Ribenstöckcn, geschützt auf
14ft. 4 fr. — 7. Emes Ack.rgrundes genannt
„sporovix iH" in l^uutra^a ?s»^Iie,im Flä-
cheninhalte von beiläufig 219 ^ M a f r e r , ^ ^
schätzt auf 7 fi. ,8kr. — 6. E»ncs Ackcrgrun»
tcs, genannt „koba i ' " in derselben (^olnraäa

mit l 3 Rebenstöcken, im Flächeninhalte v»n
beiläufig ,34 l l lKlafter, geschäht auf 12fi. 7kr.—
y. sines Waldes genannt „^el ni ^raä" in dtr-
stlben dantracii», im Flächeninhalte von dri?
läufig i65 lUKlafter, geschätzt auf Zss. i5kr .
— 10. Einer Madwiese, genannt „Aatcg" in
derselben do iNr Iä«, im Flächeninhalte von
beiläufig 636 lUKlaftcr, geschätzt auf , 5 f i .
57 sr. — Diese Realitäten werden cmzeln«
weise, so wie sie der betreffende Fond besitzt
und genießt, oder zu besitzen und zu genießen
berechtigt wäre, um die beigesetzten Flscalpreise
ausgeboten, und dem Meistbietenden, mit Vor-
behalt der Genehmigung des k. k. Hofkammcr-
Präsidiums, überlassen werden. — Niemand
wild zur Versteigerung zugelassen, der nicht
vorläufig den zehnten The,l des F,scalprc,scs
entweder in barer Conventions.Münze, eder
in öffentlichen verzinslichen Staatspapicren,
nach :hrem zur Zeit des Srlages bekannten
cmsmaßigen oder sonst gesetzlich bestimmten
Werthe, bei der Versteigerungs, Commission
erlegt, odrr cme auf diesen Betrag lautend,,
vorläufig von der erwähnten Commission ge»
prüfle, und gesetzlich zureichend befundene S l -
cherstellungs « Urkunde beibringt. — Dle er-
legte Caution wlrd jedem Licitanten mit Aus«
nähme jener des Metstbicters, nach beendigter
Versteigerung zurückgestellt, jene des Mcissble-
ters dagegen w»rd als verfallen angesehen wer-
den, wenn er sich zur Errlchiung des blcßfälli»
gcn Eontractcs nicht herbeilassen wollte, ohne
daß er deßhalb von den Verbindlichkeiten nach
dem Licuationsacte befreit wülde, oder wenn
er die zu zahlende eiste Nate des gemachten
Anbotes in der festgesetzten Zeit nicht benchti«
gen würde. Bei pfiichtmäßlyer Elfüllung die-
ser Obliegenheiten aber wird ihm der erlegt«
Betrag an der ersten Kaufschillmgshalfte abge-
rechnet, oder die sonst geleistete Eaullon mcher
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erfolgt werden. — Wer für einen Dr i t ten ei«
nen Anbot machen wi l l , »st verbunden, die von
diesem hierzu erhaltene Vollmacht der Verstei«
gerungs-Commission zu überreichen. — Der
Meissbleter hat die Hälfte des Kaufschillings
inne'halb vler Wochen nach erfolgter und chm
bekannt gemachter Bestätigung des Verkaufs«
actes, und noch vor der Ucbelgabe der Realität
zu berichtigen; die andere Hälfte kann er gegen
dem, daß er sie auf der erkauften, oder auf ei«
ner andern, normalmäßlge Sicherheit gewäh-
renden Realität grundbücherlich versichert, m,t
fünf von Hundert in E. M . verzmset, und die
Zmlen in halbjahrigen Verfallsraten abführt,
m fünf gleichen Jahresraten abtragen, wenn
eer Erstehungsprels den Betrag von 5o ff. über»
steigt; sonst aber wirb die zweite Kaufschlllmgs-
HUfte binnen Jahresfrist, vom Tage oer Ueber»
<jabe gerechnet,gegen d»e ersterwähnten Beding«
msse berichtiget werden muffen. — Für den
Fal l , als der Ersteher Willens ware, das an-
angedeutete Gebäude abzutragen, und daß die
gnlndbücherliche Versicherung des Kaufschil«
Ungutstes deßhalb aufeinesolche Realität nicht
erfolgen könne, wird der srsteher verpstichtet
seyn, zur Zelt der Abtragung eme andere ge-
hönge Realcaution zu leisten. — Bei gleichen
Anboien wird demjenigen der Vorzug gegeben
werden, der fich zur sogle»ch«n vder frühern
Berichtigung des KaufschlUmgs herbeiläßt. —
Fur den Fag , 0aß der Ersieher oer Realität
contractsbrüchlg, und Letztere emcm Wiederver-
kaufe, dessen Anordnung auf Gefahr und Ko-
sten des Erstehers dann sich ausdrücklich vor»
behalten wi>d, ausgesetzt werdm sollte, wird
«s v n dem Ermessender k.k. Staalsgüter«Veräu-
ßrungs < Provl^zial - Commission abhängen,
mchl nur die Summe zu bestimmen, welche bei
der neuen Feilbletung für den Ausrufsprels
gclten solle, sondern auch den RilicttaUoniact
cniweder unmittelbar zu genehmigen, oder aber
densclben dem hohen Hofkammer» Präsidium
vorzulegen. »» Weder aus der Bestimmung
des Ausrufspreises, noch aus der Bkschaffenhe>t
der Genehmigung des Licitat,onsacles kann
der conlractsbrüchig gewordene Käufer irgend
eme Einwendung gegen die Gültigkeit und
rechtlichen Folgen der Relicitatlon herleiten.—
Nach ordentlich vor sich gegangener Versteige,
rung und rücksichtlich nach bereits geschlossener
kimallon werden weitere Anbote n'cht mehr
angenommen, sondern zurückgewiesen werden,
norauf die Licitationslustigen insbesondere auf.
merksam gemacht werden. — Die übrigen
Vettaufsbedmgnisse, der Werthanschlag, und

die nähere Beschreibung der zu veräußernden
Realitäten können von den Kaufluftigen bei
dem k. k. Rentamte kinguonw eingesehen
werden. — Von der k. k. Staatsgüter» Ver-
außerungs-Provinzial-Commission. — Trieft
am i/z. November i 8 H l .

3«nst F r e i h e r r v. Loce l l a ,
k. k. Gub. und Präsidial»Secretär.

Z. 1820. (2) Nr. 29284.
V e r l a u t b a r u n g ,

I m k. k. Convicte zu Grätz ist ein Kaiser
Ferdinandischer Stiftungsplatz, für welchen zur
Bedeckung der Verpflegs - Kosten keine Dar-
aufzahlung mehr nothwendig ist, erlediget. —
Zu dieser Stiftung sind Studierende, welche
die GrammaticaUClaffen und das 14. Lebens-
jahr noch nicht überschritten haben, und vor-
züglich Jünglinge aus Karnten berufen. —
Wer einen derlei Stiftungsplatz zu erhalten
wünscht, hat das mit dem Taufscheine, dem
Gesuudheits -, dem Impfungs - oder Pocken-
Zeugnisse, und endlich mit den Schul- oder
Studien-Zeugnissen von den beiden Semestern
des Schuljahres 18"/»> belegte Gesuch, mit
Berufung auf diese Verlautbarung, bis zum
15. Jänner 1842 hierorts zu überreichen. ^
Laibach den 2. December 1941.

F e r d i n a n d G r a f v. A i c h e l V u r g ,
k. t . Gubermal - Secretär.

Z. ,833. (2) N r . 3 l 325 l
E o n c u r s - V e r l a u t b a r u n g .

Durch die Beförderung des Alois Haan
zum EreditScassier beim hiesigen Camera!-und
Knegszahlamte ist bei der Eameral,Kre>scasse
in Neustadtl der Dienstposten des Controllers,
mit dem Gehalte jährlicher sechs Hundert Gul«
den C. M . und nnt der Verpflichtung zur Lei-
stung einer Caution von Eintausend Gulden
C.M. , in Erledigung gekommen. — Zur Wie-
derbesetzung dieses Dienstpostens wird oer Eon«-
curs lwt dlm Bemerken ausgeschrieben, daß
die Eompetenten chre ordnungsmäßig documen»
tirten Gesuche bis 10. Jänner 1842 durch
ihre Amtsuorstchungen bei diesem Gubernium
zu überreichen haben, wobei sie sich über den
Stand, das Alter, die zurückgelegten Studien,
die bisherige Dienstleistung und die Sprach-
kenntmsse, insbesondere über die Befähigung
für einen Cassedienstplay gehörig auszuweisen
und zugleich anzugeben haben, ob sie mit ei,
nem der betreffenden Eaffabeamten verwandt
oder verschwägert sind. — Vom k. k. »Nyr.
Gubernlum. — Laibach am 2. December l ö 4 l .
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Z. 1821. (2) Nr. 31993.
Nachricht

V omk.k, mäh risch-sch lesisch en Lande ö-
G u b e r n i u m . — Bei dem k. k. mahrisch-
schlesischen Provinzial - Camera! - Zahlamte in
Brunn ist die erste Cassa-Amtsschreibcröstelle
mit dem jährlichen Gehalte von 400 si. C. M .
erlediget. — 3ur Wiedcrbesetzung derselben,
oder im Falle einer Gradualvorrückung, zur Be-
setzung der erledigt werdenden letzten, mit einem
jährlichen Gehalte von 300 st. C. M . verbun-
denen Cassa-Amtöschreiberöstellewird hicmit der
Concurs mit dem Beisatze ausgeschrieben daß sich
iederBewerber um diese Stelle, über sein Alter, die
erforderlichen Kenntnisse im Rcchnungsfache
und Cassawesen, dann über seine Moralität und
über den Umstand ausweise, ob und in welchem
Grade er mit einem Beamten des mährisch-schle-
sischen Cameral-Zahlannes verwandt oder ver-
schwägert sey. Die auf diese Art instruirten Ge-
suche sind bis 10. Jänner 1842 hierorts ein«
zubringen. — Brunn am 20. November 1841.

Ktavt - unv lanvrechtliche Verlautbarungen.
Z. 18 l9 . (2) Nr. °"7<i°9«-

Von dem k. k. Stadt -und Landrechte in
Krain wird dem Johann Vinarsch nnttelst ge-
aenwärtigen Edicts erinnert: Es habe wider
denselben bei diesem Gerichte die Laibacher
Schützengesellschaft Klage auf Erloschenerklä-
rung des Forderungsrechtes aus den fünf
Schuldscheinen, sämmtlich <iäo. 10. November
1807 jeder pr. 500 fl. B . Z , insgesammt mit
2500N B Z. eingebracht, worüber die Tag-
fahung auf den 21. Februar 1842 Vormittags
9 Uhr vor dem gefertigten Gerichte bestnnmt
werde. — D a der Aufenthaltsort des Beklag-
ten Johann Vinarsch, diesem Gerichte unbe-
kannt, und weil er vielleicht aus den k k. Erb-
landen abwesend ist so hat man zu dessen Ver-
tkeidiauna, und auf seine Gefahr und Unkosten
d n ierott'igen Gerichts-Advocate« Dr An-
ton Lindner als Curator bestellt, mtt welchem
die angebrachte Rechtssache nach der bestehenden
Gerichts-Ordnung ausgeführt und entschieden
wcroen wird. - Der obbesagte Geklagte wird
dessen zu dem Ende erinnert, damtt cr allen-
falls zu rechter Zcit selbst erscheinen, oder in-
zwischen dem bestimmten Vertreter Dr. Lmdner
Rechtsbehelfe an die Hand zu geben, oder auch
sich selbst einen andern Sachwalter zu bestel-
len und diesem Gerichte namhaft zu machen,
und überhaupt im rechtlichen ordnungsmäßigen
Wege einzuschreiten wissen möge, insbesondere,
da er sich die aus seiner Verabsaumung ent-

stehenden Folgen selbst beizumcssen haben wird.
— Von dem k. k. Stadt- und Landrechte. —
Laibach am 20. November 1841.

I . 1618. (3) Nr. 9015.
Von dem k. k. Stadt- und Landrcchte in

Krain wird bekannt gemacht: Es sey über An-
suchen der Maria Skaller, im eigenen und im
Nahmen ihrer minderjährigen Kinder, als er-
klärten Erben, zur Erforschung der Schuldenlast
nachdem am 26. August i841 verstorbenen Jo-
hann Skaller, die Tagsatzung auf den 20. De-
cember 1841, Vormittags um 9 Uhr vor die-
sem k. k. Stadt- und Landrechte bestimmt wor-
den, bei welcher alle jene, welche an diesen
Verlaß aus waö immcr für einem Rechtsgrunde
Anspruch zu stellen vermeinen, solchen so gewiß
anmelden und rechtsgeltend darthun sollen,
widrigens sie die Folgen des §. 814 b. G. B .
sich selbst zuzuschreiben haben werden. — Von
dem k. k. Stadt- und Landrechtc in Kram.
Laibach am 20. November 1841.

Z. 1823. (3) " Nr. 9773.
Von dem k. k. Stadt- und Landrechte

in Krain wird durch gegenwärtiges Edict allen
Denjenigen, denen daran gelegen, anmit be-
kannt gemacht: Es sty von diesem Gerichte
in die Eröffnung des Concursts über das gc-
sammte bewegliche, im Lande Krain befindliche,
und dann das unbewegliche Vermögen des hie-
sigen Handelsmannes Ferdinand Suppantschitsch
gewilliget worden. Daher wird Jedermann,
der au erstgedachten Verschuldeten eine For<
derung zu stellen berechtiget zu seyn glaubt, an-
mit erinnert, bis zum 12. März i842 die
Anmeldung seiuer Forderung in Gestalt einer
förmlichen Klage wider den zum dießfättigcn
Maffevertteter aufgestellten Dr. Mathias Bur-
ger, unter Substituirung des Dr. Leopold Baum-
garten, bei diesem Gerichte so gewiß einzubrin-
gen, und in dieser nicht nur die Richtigkeit
seiner Forderung, sondern auch das Recht, kraft
dessen er in diese oder jene Classe gesetzt zu
werden verlangt, zu erweisen, als widrigcns
nach Versiießung des erstbestimmten Tages Nie-
mand angehört werden, und diejenigen, die
ihre Forderung bis dahin mcht angemeldet ha-
ben, ohne Ausnahme auch dann abgewiesen
seyn sollen, wenn ihnen wirklich ein Compen-
sations-Recht gebührte, oder wenn sie auch
ein eigenes Gut von der Masse zu fvrdern hät-
ten, oder wenn auch ihre Forderung alls ein lie-
gendes Gut des Verschuldeten vorgemerkt wäre,
daß also solche Gläubiger, wenn sie etwa in die
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Masse schuldig seyn sollten, dieSchuld, ungeachtet
dos Compensations-, Eigenthums-, oder Pfand-
rechtes, daö ihnen sonst zu Statten gckom«
mcn wäve, abzutragen verhalten werden wür-
den. — Ucbrigens wird den dießfälligen Gläu-
bigern erinnert, daß die Tagsatzung zur Wahl
cineö neuen, oder Bestät'gung des bereits auf-
gestellten Vcrmögcnsverwalters, so wie zur
Wahl eines Gläubiger-Ausschusses auf den 14.
März 1642 Vormittags um 9 Uhr vor diesem
k. k. Stadt - und öandrcchte angeordnet werde.
— Laidach am 11 . December 1811.

Z. 1825. (3) Nr. 9363.
Von dem k. k. Stadt - und Landrechte in

Krain wird dem Michael Marktel und Lukas
Icrantschitsch mittelst gegenwartigen Edicts
erinnert: Es habe wider dieselben bci diesem
Gerichte Antonia Germounik Klage aufjZuer-
ketinung des Eigenthums rücksichtlich zweier
Gemeinantheile «uli Nr. 230 und ' " / g am
Nolar bei Lipper eingebracht, worüber die
Tagsatzung auf'den 7. März 1842, früh 9
Uhr vor dem gefertigten Gerichte bestimmt
werde. — Da der Aufenthalt der Beklagten,
Michael Marktet und Lukas Ierantschitsch, die-
sem Gerichte unbekannt ist, und weil sie viel»
leicht aus den k. k. Erblanden abwesend sind,
so hat man zu ihrer Vertheidigung und auf
ihre Gefahr und Unkosten den hierortigen Ge-
richts-Advocate« I),-. Vlasius Crobath als Cu-
rator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts-
sache nach der bestehenden Gerichtsordnung aus-
geführt und entschieden werden wird. — Die
obbesagten Geklagten werden dessen zu dem Ende
erinnert, damit fie allenfalls zu rechter Zeit
selbst erscheinen, oder inzwischen dem bestimm-
ten Vertreter, Dl'. Crobath, Rechtsbehelfe an
die Hand zu geben, oder auch sich selbst einen
andern Sachwalter zu bestellen, und diesem Ge-
richte namhaft zu machen und überhaupt im
rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschrei«
ten wissin mögen, insbesondere, da sie sich die
aus ihrer Verabsaumung entstehenden Folgen
selbst deizumessen haben werden. — Laibach am
27. November 1841.

Z. i335. (2) N r . 9463.
Von dem k. k. Stadt» und Landrechte m

Krain wird bekannt gemacht: Es sey über Nn-
)'.ichen der Gertraud Debeuz, im eigenen Na»
mcn und als Vormünderinn ihrer mmderjahri^
g5N Kmder, als erklärten Erben zur Erfor-
schung der Schuldenlast nach dem am 5- No-
d:mber zä^ l verstorbenen Andreas Debeuz dle

Tagsatzung auf den 17. Jänner ,842 Vormlt
tage um 9 Uhr vor diesen k. k. Siadt - un
Landrechte bestlmmet worden, bei welcher alle
jene, welche an diesen Verlaß aus was immer
für emem Rechtsgrunde Anspruch zu stellen ver-
meinen, solchen so gewiß anmelden und rechts-
geltend darthun sollen, wldrigens sie die Fol-
gen des §. 6 '4 b. G. B. sich selbst zuzuschrei-
ben haben werden. — Laibach am 2o. Novem-
ber lSä l -

Z . ,634. (2) N r . 9508.
Von dem k. k. S tadt - und Landrechte m

Krain wild bekannt gemacht: Es sey von die«
sem Gerichte auf Ansuchen der D. R. O . E.
in Laibach, gtgen Carl G r i l l , wegen rückstandpe
gem Urb«r>ale pr. 26f l . 2 7 " / ^ . in dle öffentl'che
Versteigerung der, dem Crequirten gehörigen,
auf52ss. geschätzten, im Hause Nr . »37 in der
S t . Petersvorstadt befindlichm Fahrnisse und
insbesondere zweier Kühe, gewilliget, und hie»
zu bre» Termine, und zwar auf den 23. De«
cember d. I . , ,3 . u n d 3 ! . Jänner ,842,jedes-
mal um lo Uhr Vormittags vor diesem k. s.
S tad t - und Landrechte mit dem Beisätze be-
stimmt worden, daß, wenn diese Gegenstände
weder bei der ersten noch zwetten Feilbietungs-
Tagsahung um den Schatzungsbetrag oder dar-
über an Mann gebracht werden könnten, selbe
bei der dritten auch unter dem Schatzungs«
betrage hintangegeben werden würden. — Lai-
bach am 4. December »341.

Z. i63g . (2) N r . 662'
E d i e k

Von dem k. k. Stadt , und Landrechte/
zugltich Eriminalgerichte m Krain wlrd be-
kannt gegeben: ES werden zur Dienstleistung
ln dem, diesem Gerichte unterssehenden Crimi-
nal« Inquisitionshause zwcl Gefangenwärter^
jsder mit elner Löhnung von monatlich 12ft.
3okr> <5. M . , wobei allenfalls auch des Dien»
fies wegen für deren Unterkunft in der Nahe
des Inquisitionshauses auf Kosten des hohen
k. k. Aerars Sorge getragen werden dürfte,
provisorisch aufgenommen. — ss haben daher
D'ejenigen, die sich um einen der zwei overs
wähnten Gtfangenwarters» Posten bewerben,
ihre m»t den Zeugnissen ihrer Qualification
hinsichtlich der körperlichen und sittlichen Be<
fchaffenheit, so wie über die allenfalls bisher
geleisteten Dienste gehörig documentirten Ge«
suche bei dem Emreichungsprotocolle dieses
Gerichtes b,s zum 21 . d . M . zu überreichen.—
lalbach am i/. . December i L^z .


